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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 825.159/3-11 1/1995 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wi e n 

A!�-ql�e 
�\-.)�c / �3 

Museumstraße 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 

A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 

0222152 1 52-0· 

Fernschreiber 

131264 jusmi a 

Telefax 

0222152 1 52/727 

Teletex 

3222548 = bmjust 

(DW) 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über militärische Munitionslager zu 

übermitteln. 

P... d' R' Vti, , " ur �e, 11- lqK l� 
der l�u�;/P)/; g. !J.!Ul( IV 

16. Jänner 1995 

Für den Bundesminister: 

Ti e g  s 
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, B,U N 0 E S M I N IST ER IU M FÜR JUS T I Z 

GZ, ,825.159/3-'11 1{1995 

'An das 
Bundesministerium für 
Landesverte,idigung 

Dampfschiffgasse 2 
103� W i e  n 

, " 

Entwurf eines Munitionslagerge'setze�; 
GZ 10,049/0002-1' .9/194.: 

1'-:�-,seumstraße 7 ' 

':';,070 Wien 
" 5�jefanschrift 

A-1016 Wien: Postfayh 63 

, Telefon 
0222152 1 52-0' 

. Fernschrei,ber 
131264 jusmi a 

Sachbearbeiter 

Klappe 

Telefax 
0222152,1 52f727 

, Teletex
' 

3222548 c bmjust 

(DW) , 

ZU,m Entwurf eines Bunde'sgesetzes über militärisch.e Munitionslager bE;ehrt 
',sich dasBundesministerium für Justiz, w.ie folgt Stellung zu nehmen: 

r 

Zu § 16: 

,Im Sinne einer Vermeidung' von primären Freiheitsstrafen im 
, Verwaltungsstrafrecht (§ n \lStG)' 'sollte die im Entwurf vorgese:hene Möglichkeit, 
alternativ zu biw. kumulativ,neben einer Geldstrafe eine Freiheit�str�fe,zu.verhängen, 
,entfallen . Zwar �ntspi"icht die�e Regelung geltenden Recht,doch:s,oll. mich den 
Legistischen 'Richtlinien desBundesk�nzlerallltes eine Novellierung 'stets auch zum, 
Anla:ß ,genommen werden, Rege'lu'ngen- zu Überdenken bzw. abzuändern, die nicht 
mehr d�m heutigen Rechtstandard entsprechen . Nach jetzigem Verständnis ist aber 

, , '" ' - , " ' , , ' " 

eine Freiheitsstrafe nur vorzusehet:l, wenn mit anderen Mitteln, insbes'ondere der 
'verhän'gung einer Geldstrafe, ni8ht (mehr)daS''A��langen'gefunden werd�n kann. ' ' 
(Hinweise d8:für la,ssen sich im vorliegenden Fall freilich nicht erkennen). Dieser 

, , , 

, Ansicht tragen im übrigen auch die Erläuterungen defRV einer VStG - Novelle 1987� 

, 8.GBI.516,' Rechnung, die als zentrales strafpolitisches Ziei der Novelle zum Ausdruck 
,- 'I 

) , 

) 
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bringen; daß die Verhängung v�h primären Freiheitsstrafen möglichst v'ermieden 
werden solL (133 BlgNR XVIL GP) . .  

Abgesehen davon erschei�t au'�h das \(.erhältnis der angedrohten Geldstrafe' 

.zur angedrohten · Freiheitsstrafe nicht ausgew66en. Öie hÖ6hstz�lässigeGeldstrafe von 
30 000 S ist auch für der) Bereich des \!erwaltungsstrafrechts vergleichsweise niedrig 
ange�etzt . Sie war in dieser Höhe sc�on im'§ 22 des Bundesgesetzes vom 31.Mai .. 
,1967 über rT)ilitärische'Munitibnslager vorgesehen und ist seitd�m nicht valorisiert'oder 
gar er�öhtworden: Wenn dem gegenüber e,ine primäre Freiheitsstrafe:von sech?- . 

", ' \  . 

Wochen vor.gesehen ist,'womitdie nach § 1-2 Abs . 1letiter:Satz VStGfQr das " 
. Verwaltungs'strafrecht zulässige Höchstdaue'r einer Freiheitsstrafe ausgeschöpft wird, 

so ist dies wohl zumindest aus der Sicht heutiger Strafrecht
'�pOlitik als 

. 

\ . . . . . . . 

Wertungswiderspmch anzysehen . Es wird daherangeregt, die Androhung �iner 
\ " � ' . ' .  

, � " 

. Freih�itsstr��e überhaupt entfallen zu lassen oder zumindest das Verhältni$ der· 
" Strafarten zu überdenken', etwa durchd'ie A�fwertung.der angedrohter) Geldstrafe 

entsprechend der Gelder:1twertung seit 1967 ode'r durch Herabsetzung der 
. . - . 

Höchstdauer �er FreiheHsst'rafe(etwa auf zwei Wochen -, 
. , 

. § 1 ��Abs> 1 Zweiter Satz VStG). 

16. Jän,ner1995 

.' Für den Bundesminister: 
T Le g s , 

" 

, / 

\ , 
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